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Vorwort

In den vergangenen Jahren hat sich die Rechtsprechung im Designrecht sowie
zur GGV umfangreich weiterentwickelt. Zwischenzeitlich ist auf europäischer
Ebene eine gefestigte Rechtsprechung entstanden, die Anzahl der Nichtigkeits-
verfahren beim EUIPO ist beachtlich. Auf deutscher Ebene hat sich das Nichtig-
keitsverfahren beim DPMA mit dem BPatG als Beschwerdeinstanz etabliert. Die
Autoren haben die Entwicklungen in ihrer Überarbeitung umfassend auf allen
Ebenen berücksichtigt.
Neu in das DesignG aufgenommen wurde die Reparaturklausel in § 40a

DesignG. Diese Regelung mit dem Ziel der Angleichung des deutschen DesignG
an die GGV hat Wirkung aber nur für Designs, die ab dem 2. Dezember 2020
angemeldet worden sind.
Für die Zukunft kündigt sich eine umfassende Überarbeitung der GGV sowie

der Designrichtlinie an, was auch Auswirkungen auf das deutsche DesignG haben
wird. Erste Vorschläge sind durch die Kommission am 28. November 2022
(COM(2022)666 und COM(2022)667) präsentiert worden. Mit einer endgülti-
gen Verabschiedung ist nach dem jetzigen Stand der Dinge nicht vor dem Früh-
jahr 2024 zu rechnen. Die Änderungen werden in der Folgeauflage Berück-
sichtigung finden.
Die Rechtsprechung ist bis Oktober 2022 berücksichtigt.

Düsseldorf, München und Alicante Die Autoren
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